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SATZUNG DER UFOP
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Union zur Förderung von Oel- 
und Proteinpflanzen e. V.“ (UFOP). Er hat seinen Sitz in Berlin 
und ist in das Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Der Verein hat die Aufgabe, die Interessen der Züchter und 
Erzeuger von Öl- und Eiweißpflanzen im Einvernehmen mit 
dem Deutschen Bauernverband e. V. zu vertreten. Seine 
Bemühungen richten sich auf die Förderung der Züchtung, 
Produktion, Verwertung und des Absatzes von Öl- und Eiweiß-
pflanzen unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen 
technischen Forschung und Entwicklung. Der Zweck des 
Vereins ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet.

§ 3 Mitgliedschaft
Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder. Ordent-
liche Mitglieder des Vereins können sein: Sortenschutzinhaber 
und Nutzungsberechtigte von Öl- und Eiweißpflanzen sowie 
Verbände, die die Interessen der Züchter, Erzeuger, Vermarkter 
und Verarbeiter von Öl- und Eiweißpflanzen wahrnehmen. 
Ordentliche Mitglieder können außerdem Firmen werden, die 
Vermarkter oder Verarbeiter von Öl- und Eiweißpflanzen sind. 
Fördernde Mitglieder können natürliche oder juristische 
Personen werden, die der Zielsetzung des Vereins nahe stehen 
und ihn finanziell unterstützen wollen. Die Mitgliedschaft ist 
schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Dieser entscheidet 
über die Aufnahme. Gegen eine ablehnende Entscheidung des 
Vorstandes kann innerhalb eines Monats die Mitgliederver-
sammlung angerufen werden. Diese entscheidet dann in der 
nächsten Mitgliederversammlung endgültig.

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Auflösung einer 
juristischen Person oder Ausschluss. Der Austritt ist nur zum 
Schluss eines Kalenderjahres zulässig und muss unter Einhaltung 
einer Frist von einem Jahr schriftlich erklärt werden. Der 
Ausschluss eines Mitglieds ist zulässig, wenn es seine Pflichten 
gegenüber dem Verein gröblich verletzt hat. Über den 
Ausschluss beschließt der Vorstand. Dem Mitglied ist vor der 
Entscheidung Gelegenheit zu geben, sich zu den Ausschluss-
gründen zu äußern. Gegen die Ausschlussentscheidung des 
Vorstandes kann das Mitglied binnen eines Monats schriftlich 
die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet 
endgültig über den Ausschluss. Bis zur Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte. Der 
ordentliche Rechtsweg bleibt bestehen.

Ausscheidende Mitglieder oder deren Erben haben keinerlei 
Ansprüche auf das Vermögen des Vereins oder Teile davon. 
Die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft entstehenden 
Ansprüche des Vereins gegen das ausscheidende Mitglied sind 
zu erfüllen.

§ 4 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

a)	 der Vorstand,
b)	 die Mitgliederversammlung.

§ 5 Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung tritt jährlich mindestens einmal 
zusammen. Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzu-
berufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder 
wenn es von mindestens einem Viertel der Mitglieder schrift-
lich unter Angabe des Grundes verlangt wird. Die schriftliche 
Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende 
unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung. Die Mitgliederversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der möglichen 
Stimmen vertreten sind. Jedes Mitglied kann sich durch schrift-
liche Vollmacht vertreten lassen. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
der / die Vorsitzende verpflichtet, binnen drei Wochen eine 
weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
vertretenen Mitglieder beschlussfähig. Darauf ist in der 
Einladung hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung beschließt über Grundsatzfragen, 
die den Zweck des Vereins betreffen, insbesondere über Fragen 
der Züchtung, der Produktion, der Verwertung und des Absatzes 
von Öl- und Eiweißpflanzen. Die Mitgliederversammlung ist 
zuständig für

a)	 die Wahl des Vorstandes; Blockwahl ist möglich,
b) 	 die Wahl des Beirates,
c) 	 die Wahl der Rechnungsprüfer,
d) 	 Genehmigung des Haushaltsplanes und des 
	 Jahresabschlusses,
e) 	 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung,
f) 	 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,
g) 	 Satzungsänderungen und
h) 	 Vereinsauflösung.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit 
der vertretenen Stimmen, soweit nicht Gesetz oder diese 
Satzung etwas anderes vorschreiben. Fördernde Mitglieder 
haben kein Stimmrecht.

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln 
der vertretenen Stimmen. Für die Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der möglichen Stimmen 
erforderlich.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Falls der Deutsche Bauern
verband zusammen mit den Landesbauernverbänden weniger 
als 50 % der Stimmen besitzt, erhält der Deutsche Bauernver-
band so viele Zusatzstimmen, bis er zusammen mit den Landes-
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bauernverbänden 50 % der möglichen Stimmen erreicht. Falls 
der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter zusammen mit 
den Sortenschutzinhabern und Nutzungsberechtigten von Öl- 
und Eiweißpflanzen sowie Verbänden, die die Interessen der 
Züchter und Erzeuger von Öl- und Eiweißpflanzen wahrnehmen, 
weniger als 25 % der Stimmen besitzt, erhält der Bundes-
verband Deutscher Pflanzenzüchter so viele Zusatzstimmen, 
bis er zusammen mit den Sortenschutzinhabern und Nutzungs-
berechtigten von Öl- und Eiweißpflanzen sowie Verbänden, 
die die Interessen der Züchter und Erzeuger von Öl- und Eiweiß-
pflanzen vertreten, 25 % der möglichen Stimmen erreicht. Über 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Diese ist vom Sitzungsleiter / von der 
Sitzungsleiterin zu unterzeichnen.

§ 6 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem oder der Vorsitzenden, einem 
Stellvertreter / einer Stellvertreterin und bis zu drei weiteren 
Mitgliedern. Er wird auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die 
Gewählten bleiben so lange im Amt, bis eine ordnungsgemäße 
Neuwahl vorgenommen ist.

Der Vorstand bestimmt die Richtlinien der Geschäftsführung 
des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 
die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

Der Vorstand bedient sich zur Durchführung der laufenden 
Geschäfte eines Geschäftsführers / einer Geschäftsführerin. 
Näheres regelt eine vom Vorstand zu erlassende Geschäfts-
ordnung für die Geschäftsführung.

Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Sie 
erhalten Ersatz ihrer Auslagen. Darüber hinaus kann einzelnen 
Mitgliedern des Vorstandes aufwandsbedingt für ihre Tätigkeit 
ein Entgelt gewährt werden.

Der / die Vorsitzende und der Stellvertreter / die Stellvertreterin 
sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der / die Vorsitzende und 
der Stellvertreter / die Stellvertreterin sind jeweils alleine 
berechtigt, den Verein zu vertreten. Im Innenverhältnis vertritt 
der Stellvertreter / die Stellvertreterin den Verein nur im 
Verhinderungsfalle des / der Vorsitzenden.

Der Vorstand kann für einzelne Bereiche Fachkommissionen 
mit beratender Funktion einsetzen. Die Koordinierung der 
Tätigkeit der Fachkommissionen erfolgt in einem Fachbeirat, 
deren Mitglieder vom Vorstand bestimmt werden.

Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Diese ist vom / von der Vorsitzenden zu unter-
zeichnen.

§ 7 Beirat
Die Mitgliederversammlung kann zur Unterstützung des 
Vorstandes einen Beirat wählen. Dem Beirat können auch 
Nichtmitglieder beziehungsweise Vertreter von Nichtmitgliedern 
angehören.

§ 8 Geschäftsführung 
Die Bestellung des Geschäftsführers / der Geschäftsführerin 
erfolgt auf Vorschlag des Deutschen Bauernverbandes und im 
Einvernehmen mit dem / der Vorsitzenden und dem Stellver-
treter / der Stellvertreterin. Die Geschäftsführung des Vereins 
ist verbunden mit der fachlichen Betreuung des Bereiches 
Ölsaaten / Biodiesel des Deutschen Bauernverbandes. Die 
Geschäftsführung stellt die Abstimmung mit dem Deutschen 
Bauernverband sicher.

Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin kann vom Vorstand 
zum besonderen Vertreter im Sinne von § 30 BGB für die 
üblichen Geschäfte der laufenden Verwaltung des Vereins 
bestellt werden.

Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin ist berechtigt, an 
allen Vorstandssitzungen, Beiratssitzungen und Mitgliederver-
sammlungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Er / sie 
protokolliert die Beschlüsse in den jeweiligen Sitzungen.

§ 9 Beiträge
Zur Erfüllung seiner Zielsetzung erhebt der Verein Mitglieds-
beiträge. Die Höhe der Beiträge setzt die Mitgliederver-
sammlung fest. Dabei kann der Mitgliedsbeitrag für verschiedene 
Gruppen von Mitgliedern unterschiedlich festgelegt werden. 
Das Nähere regelt eine von der Mitgliederversammlung zu 
beschließende Beitragsordnung.

§ 10 Auflösung des Vereins
Im Falle der Auflösung des Vereins ist das nach Erfüllung der 
im Zeitpunkt der Auflösung bestehenden Verbindlichkeiten 
verbleibende Vermögen zur Förderung der Erzeugung und des 
Absatzes von Öl- und Eiweißpflanzen zu verwenden. Die 
Mitgliederversammlung, die die Auflösung beschließt, legt die 
konkrete Verwendung des Vermögens fest.
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